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Obernberg am Inn, Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.
AZ: 131-7/2022-km

ANZEIGE
für die Errichtung, Betrieb und wesentliche Änderung von Lagerstätten zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten (§ 42 Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz 2002) und 
MELDUNG
nach § 31a (4) Wasserrechtsgesetz 1959, BGBl. 215/1959 idgF (Lagerung/Leitung > 1.000 l bis 5.000 kg = 6.024 l)


☒ Errichtung
☐ Betrieb
☐ wesentliche Änderung von Lagerstätten zur Lagerung von

☐ brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1,
☐ mehr als 100 l brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 2, 
☐ mehr als 600 l brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 3,
☐ mehr als 1.000 l brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 4.
Bei Gemeinsamer Lagerung von mehr als 50 l brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3 gemeinsam mit mehr als 300 l brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 4 in einer Lagerstätte besteht ebenfalls Anzeigepflicht. 

	Angaben zum Grundstück:

	Grundstücksnummer:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Einlagezahl:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Katastralgemeinde:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Antragsteller:

	Akademischer Grad:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Firma/Familienname/Nachname:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Vorname:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Straße & Hausnummer:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	PLZ:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Ort:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Telefon/Mobil:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	E-Mail:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Fax:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	Datum, Unterschrift:

	Antragsteller:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Grundeigentümer/Miteigentümer:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Dem Antrag ist ein von einer dazu befugten Person erstelltes Projekt in 2-facher Ausfertigung anzuschließen, das jedenfalls zu enthalten hat:
· Technische Beschreibung (mit Angabe über Standort, Zweck, Umfang, Betriebsweise und technische Ausführung der Anlage)
· Technische Zeichnungen (aller wesentlichen Teile der Anlage und dazugehörigen Anlagenschema) 
· Lageplan


Erläuterungen:
brennbare Flüssigkeiten gem. § 3 Oö. LuftREnTG 2002: Flüssigkeiten, die zündfähigen Dampf abgeben können, und zwar
a) brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1: Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 23° Celsius und einem Siedebeginn bei höchstens 35° Celsius (extrem entzündbar), sofern es sich nicht um Ottokraftstoffe (Z 28a) handelt;
b) brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 2: Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 23° Celsius und einem Siedebeginn bei mehr als 35° Celsius (leicht entzündbar) sowie unabhängig vom Siedebeginn sämtliche Ottokraftstoffe (Z 28a);
c) brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 3: Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von mindestens 23° Celsius und höchstens 60° Celsius (entzündbar), ausgenommen Gasöle (Z 17a) und Petroleum (Z 28b);
d) brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 4: Gasöle (Z 17a), Petroleum (Z 28b) und flüssige biogene Brennstoffe (Z 15 lit. a und b).
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Datenschutz Hinweis
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben wir unsere Aktivitäten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit. Unter https://www.obernberg.at/WEB/Datenschutz erfahren Sie, welche Informationen wir gegebenenfalls sammeln, wie wir damit umgehen und wem wir sie gegebenenfalls zur Verfügung stellen. 
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